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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Zum im Gegenstand bezeichneten Gesetzentwurf gibt das Amt der Salzburger Landesre-

gierung folgende Stellungnahme bekannt: 

 

1. Das Bundeskanzleramt hat den Ländern am 19.12.2012 (do Zl BKA-350.710/0646-I/4-

2012) mitgeteilt, dass es zu einer politischen Einigung mit dem Bundesministerium 

für Finanzen gekommen ist, wonach für die Jahre 2013 und 2014 zusätzliche Förde-

rungsmittel für die Siedlungswasserwirtschaft bereitgestellt werden. Die legistische Um-

setzung dieser Einigung sollte dieser Mitteilung folgend in einer Novelle des Umweltför-

derungsgesetzes erfolgen.  

Im Gegensatz zu dieser Mitteilung enthält das geplante Vorhaben jedoch keine diese Ei-

nigung umsetzende Dotierung von Fördermitteln für die Siedlungswasserwirtschaft. Eine 

solche Dotierung ist aus wasserwirtschaftlicher Sicht vordringlich, da die nächste Kom-

missionssitzung bereits am für 24. April 2013 stattfinden wird.  

Es wird daher ersucht, die im Rahmen des geplanten Vorhabens die Einigung zwischen 

dem Bundeskanzleramt und dem Bundesministerium für Finanzen umzusetzen und die  

Fördermittel für die Siedlungswasserwirtschaft zu dotieren.  

 

2. Der geplante Abschnitt 3a wird begrüßt. 
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Im § 28a sind als Ziele des Energieeffizienz-Förderungsprogramms unter anderen auch 

die Erreichung der klimapolitischen Zielsetzungen festgelegt. Im Gegensatz dazu bezie-

hen sich die weiteren Bestimmungen ausschließlich auf die Energieeffizienz. Es wird da-

her vorgeschlagen, im geplanten § 28e auch die Vermeidung von Treibhausgasemissio-

nen als mögliches Kriterium für das Förderausmaß festzulegen. Alternativ dazu könnte 

dies auch in den Richtlinien gemäß § 13 Abs. 1 festgelegt werden. 

Zu § 28f wird vorgeschlagen, die gemäß § 7 Ziffer 2a eingerichtete Kommission um einen 

oder mehrere Ländervertreter zu ergänzen, da in den Maßnahmenpaketen, die im Rah-

men des Klimaschutzgesetztes erarbeitet wurden, auch Anschlussförderungen der Län-

der zur Umweltförderung des Bundes enthalten sind und hier eine frühzeitige Abstim-

mung der Programme der Länder und des Bundes sinnvoll erscheint (vergleiche dazu 

etwa die Maßnahme M3 der Verhandlungsgruppe Energie und Industrie: Förderung effi-

ziente Energienutzung, Raumwärme bei Betriebsgebäuden). 

Letztlich wird vorgeschlagen, die Vergabe der Förderungen dezentral zu organisieren. 

 

 

Diese Stellungnahme wird der Verbindungsstelle der Bundesländer, den anderen Ämtern 

der Landesregierungen, dem Präsidium des Nationalrates und dem Präsidium des Bun-

desrates ue zur Verfügung gestellt. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Für die Landesregierung 

Dr. Heinrich Christian Marckhgott 

Landesamtsdirektor 

Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter www.salzburg.gv.at/amtssignatur 

 
 
Ergeht an: 
 

1. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, 

Stubenbastei 5, 1010 Wien, E-Mail 

2. Amt der Burgenländischen Landesregierung, E-Mail: CC 

3. Amt der Kärntner Landesregierung, E-Mail: CC 

4. Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

5. Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, E-Mail: CC 

6. Amt der Steiermärkischen Landesregierung, E-Mail: CC 

7. Amt der Tiroler Landesregierung, E-Mail: CC 

8. Amt der Vorarlberger Landesregierung, E-Mail: CC 
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9. Amt der Wiener Landesregierung , Magistratsdirektion der Stadt Wien, Geschäfts-

bereich Recht - Gruppe Verfassungsdienst und EU-Angelgenheiten, E-Mail: CC 

10. Verbindungsstelle der Bundesländer beim Amt der NÖ Landesregierung, Schenken-

straße 4, 1010 Wien, E-Mail: CC 

11. Präsidium des Nationalrates, E-Mail: CC 

12. Präsidium des Bundesrates, E-Mail: CC 

13. Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, E-Mail: CC 

14. Institut für Föderalismus, E-Mail: CC 

15. Abteilung 4 Lebensgrundlagen und Energie, Fanny-v.-Lehnert-Straße 1, Postfach 

527, 5020 Salzburg, zu do Zl 204-100/1/898-2013 und Zl 2043-60200/1/201-2013, In-

tern 

16. Abteilung 5 Umweltschutz und Gewerbe, Michael-Pacher-Straße 36, Postfach 527, 

5020 Salzburg, zu do Zl 205-01/53/76-2013, Intern 
 

6/SN-444/ME XXIV. GP - Stellungnahme zu Entwurf (elektr. übermittelte Version) 3 von 3

Dieses Dokument wurde mittels e-Mail vom Verfasser zu Verfügung gestellt. Für die Richtigkeit
 und Vollständigkeit des Inhaltes wird von der Parlamentsdirektion keine Haftung übernommen.


		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at




